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umfassend und detailliert zu antworten, damit er geeignete 
Empfebbmgen zur verb ~33erung der Menschenrechtssituation 
in Irak abgeben kann; 

13. ersucht den Generalsekretilr, dem Sonderbericht
erstatter jede erforderliche Hilfe zukommen zu lassen, damit 
er seinen Auftrag erflII1en kann, und die Zuweisung aus
reichender Homanressourcen und Finanzmittel t1Ir die Eotsen
dong von MenscbenrechlssacbYeIStlindigen an Orte zu billigen, 
wo sie den lnformationsfluß und die Evaluierung erleichtern 
und bei der IInabhängigen Verifikation von Berichten f1ber die 
Menschemecbtssituation im Irak bebilflich sein könnten; 

14. beschließt, die Behandlung der Menschemechts
situation in Irak auf ihrer fIlnfzigsten Tagung im Lichte der 
von der Menscbenrecbtskommission und dem WJItscbafts- und 
Sozialrat vorgelegten neuen Erkenntnisse unter dem Punkt 
"Menschemechtsfragen" fortzusetzen. 

94. Plenarsitvmg 
23. Detember 1994 

491204. Die MeuschenrechtssituatioD Im Kosovo 

DIe Generalversammlung, 

geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, der 
Allgemeinen Erkllirung der Menschenrechte", den Interna
tionalen Menscbemechtspakten17, dem Internationalen Über
einkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendis
kriminierung', der Konvention f1ber die Verbfltung und 
Bestrafung des Völkermordes'" und der Konvention gegen 
Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigen
de Behandlung oder Strafe", 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/153 vom 20. De
zember 1993, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 1994/76 der Men
schenrecbtskommission vom 9. März 1994" sowie unter 
Hinweis auf die Kommissionsresolutionen 1992/8-111 vom 
14. August 1992"", 1991/8-2/1 vom 1. Dezember 1992'" und 
1993n vom 23. Februar 199331, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Sonderbericht
erstntters der Menschenrechtskommission t1Ir die Menschen
recbtssitnation im HoheitsMebiet des ehemaligen Jugoslawien 
vom 4. November 1994 " in dem es beißt, daß sich die 
Situation im Kosovo im Laufe von sechs Monnten vor diesem 
Bericht weiter verschlechtert bot, sowie von seinen frilberen 
Berichten''', in denen er die verschiedenen dIskriminierenden 
Maßnahmen in der Gesetzgebong, Verwaltung und im Ge
richtswesen, die gegen Personen albanischer Herkunft im 
Kosovo begangenen GewaltbandIungen und willkI1rlichen 
Festnabmen sowie die sich weiter verschlechternde Menscben
recbtssituation im Kosovo beschrieben bot, insbesondere 

a) dns brutale Vorgehen der Polizei gegen Personen 
albanischer Herkunft, die Tötung dieser Personen als Folge 
dieser Gewalttätigkeit, die willkI1rlichen Durchsuchungen, 
Beschlagnahmen und Festnahmen, die Zwangsaussiedlungen, 

.. , SIebe 0ff/daJ Records uf the Econom/c und Socta/ CouncU. UI92. 
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die Folter und MißbandllJOg von Inhaftierten sowie die 
Diskriminierung im Justizwesen; 

b) die diskriminieIJmden und willkI1rIicben Ent1assungen 
von Beamten albanischer Herkunft, insbesondere aus der 
Polizei und dem Justizwesen, die Massenentlassungen von 
Personen albanischer Herkunft, die Einziehung und Ent
eignung ihres Vermögens, die Diskriminierung von alba
nischen Schfllern und Lehrern, die Scbließung von Ober
scholen und Universitäten, an denen in albanischer Sprache 
unterricbter wird, sowie die Schließong aller albanischen 
kulturellen und wissenschaftlichen Einricbtungen; 

c) die Drangsalierung und Verfolgung von politischen 
Parteien und VereiDigungen von Personen albanischer Her
kunft und deren Aktivitäten und Filbrern, die mißhandelt und 
inhaftiert wurden; 

d) dieEinscbflcbterung und Inbaftierung von Journalisten 
albanischer Herkunft und die systematische Drangsalierung 
und Störung der albaniscbspracbigen Nachrichtenmedien; 

e) die Entlassung von an Kliniken und KnmkenbIIusern 
tätigen Ärzten und Vwlielein anderer medizinischer Berufs.. 
gruppen albanischer Herkunft; 

fJ die praktische Eliminierung der albanischen Sprache, 
insbesondere in der öffentIicben Verwaltung und im öffent1i
chen Dienst; 

g) die gravierende und massive Anwendung von dis
kriminierenden und repressiven Praktiken gegen Alhaner im 
Kosovo ganz allgemein, was eine weitverbreitete unfreiwillige 
Auswanderong zur Folge bot, 

und feststellend, daß die Unter kommission t1Ir die VerhUtung 
von Diskriminierung und den Schutz von Minderheiten in ihrer 
Resolution 1993/9 vom 20. August 1993'31 die Auffassung 
vertreten bot, daß diese Maßnahmen und Praktiken eine Form 
der ethnischen Säuberung darstellen, 

anefkennend, daß die [ JIIIgmi1misorion der Organisation t1Ir 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa im Kosovo bei der 
Überwacbong der Menschenrecbtssituation und der Verhinde
rung einer Eskalation des dortigen Konflikts eine positive 
Rolle gespielt bot, und in diesem Zusammenhang unter Hin
weis auf die Resolution 855 (1993) des Sicberbeitsmts vom 
9. August 1993, 

die AI4fassung vertmend, daß die Wiederherstellung einer 
internationalen Prilsenz im Kosovo zur Oberwacinuig und 
Untersncbung der Menscbemechtssituation sehr wichtig ist, 
wenn es darum gebt, zu verbindern, daß sich die Sinmtion im 
Kosovo zu einem gewalttätigen Konflikt zuspitzt, 

1. verurteilt entschieden die von den Behörden der 
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) ange
wandten diskriminierenden Maßnahmen und Praktiken sowie 
die von ihnen begangenen Verletzungen der Menschenrechte 
von Personen albanischer Herkunft im Kosovo; 

2. verurteilt die großangelegte Unterdtilckung der wehr
losen Bevölkerung albanischer Herkunft dmcb die Polizei und 
dns Militär der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) und die Diskriminierung von Personen alba
nischer Herkunft in der staatlichen Verwaltung und im Justiz
wesen sowie im Bildungs-, Gesundheits- und Beschäftigungs
wesen, wodurch Personen albanischer Herlrunft zum Verlassen 
des Landes gezwungen werden sollen; 



3. verltmgt, daß die Beh!!rden der Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) 

a) alle erforderlichen Maßnahmen etgIeifen, wn aIleu 
gegen Personen a1banischet Herkunft im Kosovo gerichteten 
Mensehenrechtsverletzungen sofort ein Ende ZU setzen 
insbesondere auch den diskriminierenden Maßnahmen und 
Praktiken, den wiIlldtrlichen Dutcbsuchungen und Inhaftietun
gen, der Verletzung des Rechts auf ein faires Gerichtsverfah
ren und der Praxis der Folter und anderer grausamer. 
,mmenscblicher oder erniedrigender Behandlung; 

b) alle diskriminierenden Gesetze, insbesondere soweit 
sie seit 1989 in Kraft getreten sind, aufheben; 

c) wirklich demokratische Einrichtungen im Kosovo 
schaffen, namentlich ein Parlament und eine rechtsprechende 
Gewalt, und den Willen seiner Einwohner achten, was das 
beste Mittel wäre, die Eskalation des dortigen Konf1ikts ZU ver
hindern; 

cl) die kuIture1Ien und wissenschaft1ichen Einrichtungen 
von Personen albanischer Herkunft wiedereröffnen; 

e) den Dialog mit den Vetllet8Iß der Bevö1kerung alba
nischer Herkunft im Kosovo, insbesondere unter der Schirm
herrschaft der Internationalen Konferenz aber das ehemalige 
Jugoalawien, fortsetzen; 

4. verlangt, daß die Beh!!rden der Bundesrepublik Jugo
a1awien (Serbien und Montenegro) mit dem Sonderbericht
etstatlel der Menschenrechtskommission fiIr die Menschen
rechtssituation im Hoheitsgebiet des ebetnaligen Jugoslawien 
bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben, wie von der Kom
mission in ihrer Resolution 1994n6 und in anderen einsch1ll
gigen Resolutionen erbeten, sofort uneingeschränkt ZWl8III
menarbeiten; 

5. ermutigt den Generalsekretär, seine humanitären 
Betnöhungen im ehemaligen Jugoslawien in Verbindung mit 
dem Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen fiIr 
F1Uchtlinge, dem Kindethilfswerk der Vereinten Nationen und 
anderen in Betracht kommenden humanitären Organisationen 
fortzusetzen, mit dem Ziel, dringend praktische Maßnahmen 
zu etgIeifen, wn den akuten Bedatf der Bevö1kerung im Koso
vo, insbesondere der von dem Konflikt betroffenen schwllch
sten Gruppen, zu decken und bei der freiwi11igen RUckkehr der 
Vertriebenen an ihre Heimatstäfte1t behi1f1ich zu sein; 

6. fonJert die Beh!!rden der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) nachdrlJck1ich aqf, der Langzeit
mission der Organisation fiIr Sichetheit und Zusammenarbeit 
in Europa, wie in der Resolution 855 (1993) des Sichetheits
rats verlangt, die sofortige bedingungslose RUckkehr in das 
Kosovo zu gestatten; 

7. ersucht den GeneralsekretIIr, namentlich auch im 
Rahmen von Konsultationen mit dem Hohen Kommissar der 
Vereinten Nationen fiIr Menschenrechte und den in Betracht 
kommenden Regionalorganiaationen, nach Mögiichkeiten ZU 

suchen. wie eine angemessene internationale überwachungs
präsenz im Kosovo gescbaffen wetden kann, und der General
versammlung darilber Bericht zu erstatten; 

8. forrlert den Sondetberichterstatter aqf, die Menschen
rechtssilllation im Kosovo weiter genau zu verfolgen und die
ser Frage in seinen Berichten besondere Aufmerksamkeit ZU 

widmen; 

9. beschließ~ die Prüfung der Menschenrechtssituation 
im Kosovo auf ihrer filDfzigsten Thgung unter dem Punkt 
"Menschenrechtsfragen" fortzusetzen. 

94. plenarsitzung 
23. Dewnber 1994 

491205. VergewaItiguDg und MlRh!!l!dlung von Frauen In 
den GebIeten bewaft'neten KonflIkts im ehemaBgeD 
Jugoslawien 

Die Generalve1'Sll1RJ1llung, 

geleitet von den Zie1en und Grnnds1ltren der Charta der 
Vereinten Nationen, der Allgemeinen Erk1llrung der 
Menschenrechte", der Intemationslen Menschenrechtspakte", 
der Konvention aber die Verhntung und Bestrafung des 
Völkermordes'''', der Konvention gegen Folter und andere 
gmusame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder 
Stmt'liT5, der Konvention öher die Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Fmu", der Konvention öher die Rechte 
des Kindes" und der anderen Rechtsakte auf dem Gebiet der 
MeJischenrechte und des humanitären Völkerrechts, nament
lich der Genfer Abkommen vom 12. August 1949'70 und der 
dazugehörigen Zusatzjllotoko11e von 1977171

, 

unter Hilrweis auf ihre Resolution 3074 (XXVIII) vom 
3. Dezember 1973 mit dem 1ite1 "GnInds1ltre fiIr die interna
tionale Zusammenarbeit bei der Ermittlung, Femahme, 
Aus1iefetung und Bestrafung von Personen, die Kriegsver
brechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen 
haben", 

Kenntnis nehmend von der Resolution 1994n7 der Men
schenrechtskommission vom 9. März 1994" mit dem 1ite1 
·Vergewaltigung und Mißhandlung von Frauen im Hoheits
gebiet des ehemaligen Jugos1awien" sowie unter Hinweis auf 
die Resolution 48/143 der Generalversammlung vom 20. De
zember 1993 mit dem 1itel "Vergewaltigung und Mißhand
lung von Frauen in den Gebieten bewaffneten Konflikts im 
ehemaligen Jugoslawien", 

bestfJnt über die wiederholten und bestlltigten Berichte 
öher weitverhreitete Vergewaltigungen und Mißhandhmgen 
von Frauen und Kindern in den Gebieten bewaffneten Kon
flikts im ehmnaligen Jugoslawien, insbesondere die systemati
sche Anwendung dieset Pmktiken durch serbische Streitkräfte 
gegen muslimische Fmuen und Kinder in Bosnien und 
~owina und gegen andere Nichtserben, 

in Bekr4ftlgung der einschlägigen Resolutionen des 
Sichetheitsrats, insbesondere der Resolution 798 (1992) vom 
18. Dezember 1992, in der der Rat unter anderem diese 
Handlungen von unsagbarer Bruta1itllt mit Nachdruck ver
urteilt hat, 

mit Genugtuung aber die Berichte und Empfehlungen des 
Sonderberichters der M~henrechtskommission öher 
die Menschenrechtss im Hoheitsgebiet des ehemaligen 
Jugoslawien''', 

mit gTOßer Sorge Kenntnis nehmend von den Berichten 
öher die Feststellungen des Sonderberichterstatters betreffend 
Vergewaltigungen und Mißhandlungen von Frauen im Ho
heitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien, insbesondere in 
Bosnien und Herzegowina, 

in der iJbet%eugll1lg, daß diese schllndlichen Pmktiken ein 
Mittel der Kriegfflhrung darstellen. das von den serbischen 




